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Ordnung zur Regelung der Ausbildungsverhältnisse nach dem Berufsbildungsgesetz in der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart (ORA-DRS-BBiG) 

Beschluss der Bistums-KODA vom 14.07.2011, KABl. 2011, S. 477 

in der Fassung des 11. Beschlusses der Bistums-KODA zur Änderung der ORA-DRS-BBiG vom 02.02.2023, 

KABl. 2023, S. 195. 

Legende: 

schwarz:  eigenständige Regelung  

blaugrau:  Wortlaut ist dem Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberufen nach dem 

Berufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG) entnommen 

gelb hinterlegt: Kommentar 
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§ 1 

Geltungsbereich 

(1) 1Diese Ordnung gilt für Personen, die in Einrichtungen und Betrieben in einem staatlich anerkannten oder 

als staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) ausgebildet 

werden (Auszubildende). 2Voraussetzung ist, dass sie in Einrichtungen und Betrieben ausgebildet werden, 

die unter den Geltungsbereich der Bistums-KODA fallen. 

(2) Diese Ordnung gilt nicht für 

a) Auszubildende nach dem Pflegeberufegesetz und nach dem Anästhesietechnische- und Operationstech-

nische-Assistenten-Gesetz sowie Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, Alten-

pflege, Operationstechnischen Assistenz, Anästesietechnischen Assistenz, Entbindungspflege, Kranken-

pflege und Altenpflegehilfe sowie nach den Notfallsanitätergesetz, 

b) Praktikantinnen/Praktikanten und Volontärinnen/Volontäre, 
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c) Auszubildende, die in Ausbildungsberufen der Landwirtschaft, des Weinbaues oder der Forstwirtschaft 

ausgebildet werden, es sei denn, dass die Beschäftigten des Ausbildenden unter die Arbeitsvertragsord-

nung der Diözese Rottenburg-Stuttgart (AVO-DRS) fallen, 

d) körperlich, geistig oder seelisch behinderte Personen, die aufgrund ihrer Behinderung in besonderen 

Ausbildungswerkstätten, Berufsförderungswerkstätten oder in Lebenshilfeeinrichtungen ausgebildet 

werden. 

(3) Soweit in dieser Ordnung nichts anderes geregelt ist, gelten die jeweils einschlägigen gesetzlichen Vor-

schriften. 

(3a) 1Die Ausbildenden und Auszubildenden haben ihr Verhalten nach den Vorgaben der Grundordnung des 

kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse zu richten. 2Die Grundordnung des kirchli-

chen Dienstes ist in ihrer jeweiligen Fassung Bestandteil der Ausbildungsverträge. 

Protokollerklärung zu § 1 Absatz 3a: 

Es wird empfohlen, die Besonderheit des kirchlichen Dienstes im Zusammenhang mit der Einstellung in 

würdiger Form zum Ausdruck zu bringen. 

§ 1a 

Rechtsgrundlagen 

(1) 1Für die Ausbildungsverhältnisse der in § 1 genannten Personen gelten ebenfalls:  

a) 2Alle zukünftigen Änderungen und Ergänzungen des TVA-L BBiG einschließlich seiner Anlagen, An-

hänge und Protokollerklärungen, soweit diese Ordnung zur Regelung der Ausbildungsverhältnisse (O-

RA-DRS-BBiG) nicht anstelle der geänderten Tarifbestimmung eine abweichende eigenständige Rege-

lung enthält.  

b) 3Die Beschlüsse der Zentral-KODA gemäß § 3 Absatz 1 Zentral-KODA-Ordnung in der jeweils gültigen 

Fassung, die vom Bischof in Kraft gesetzt worden sind. 

(2) Für Tarifabschlüsse nach Absatz 1 Buchstabe a) gilt das in § 1a Absatz 3 und Absatz 4 AVO-DRS vorgese-

hene Verfahren entsprechend. 

§ 2 

Ausbildungsvertrag, Nebenabreden  

(1) 1Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein schriftlicher Ausbildungsvertrag gemäß Anhang zu 

schließen. 2Dieser enthält neben der Bezeichnung des Ausbildungsberufs mindestens Angaben über 

a) die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der jeweils geltenden Fassung sowie Art, sachli-

che und zeitliche Gliederung der Ausbildung, 

b) Beginn und Dauer der Ausbildung, 

c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit, 

d) Dauer der Probezeit, 

e) Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts, 

f) Dauer des Urlaubs, 

g) Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt werden kann, 

h) die Geltung der Ordnung zur Regelung der Ausbildungsverhältnisse nach dem Berufsbildungsgesetz in 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart (ORA–DRS-BBiG), 

i) die Form des Ausbildungsnachweises gemäß § 13 Satz 2 Nummer 7 Berufsbildungsgesetz. 

sowie einen in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die Betriebs-/Dienstvereinbarungen, die auf das 

Ausbildungsverhältnis anzuwenden sind.  

(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie können gesondert gekündigt 

werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 

(3) 1Falls im Rahmen eines Ausbildungsvertrages eine Vereinbarung über die Gewährung einer Personalunter-

kunft getroffen wird, ist dies in einer gesondert kündbaren Nebenabrede festzulegen. 2Der Wert der Perso-

nalunterkunft wird nach dem Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunterkünfte für Angestellte vom 

16. März 1974 in der jeweils geltenden Fassung auf das Ausbildungsentgelt angerechnet. 3Der nach § 3 Ab-

satz 1 Unterabsatz 1 des Tarifvertrages über die Bewertung der Personalunterkünfte für Angestellte vom 

16. März 1974 maßgebende Quadratmetersatz ist hierbei um 15 v.H. zu kürzen. 
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§ 2a 

Geltung von Dienstvereinbarungen 

Für das Ausbildungsverhältnis gelten die Dienstvereinbarungen der Einrichtung in ihrer jeweils geltenden Fas-

sung. 

§ 3 

Probezeit 

(1) Die Probezeit beträgt drei Monate. 

(2) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von beiden Seiten jederzeit ohne Einhalten einer 

Kündigungsfrist gekündigt werden. 

§ 4 

Ärztliche Untersuchung 

(1) 1Auszubildende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer Einstellung ihre gesundheitliche Eignung 

durch das Zeugnis eines Amtsarztes nachzuweisen. 2Für Auszubildende, die unter das Jugendarbeitsschutz-

gesetz (JArbSchG) fallen, ist ergänzend § 32 Absatz 1 Jugendarbeitsschutzgesetz zu beachten. 

(2) 1Die Auszubildenden können bei begründeter Veranlassung verpflichtet werden, durch eine ärztliche Be-

scheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen 

Verpflichtungen zu erfüllen. 2Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt, den betriebsärztli-

chen Dienst oder einen Arzt eines kirchlichen Krankenhauses handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht 

auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Ausbildende. 

(3) 1Auszubildende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt sind, oder die mit gesundheitsgefährden-

den Tätigkeiten oder mit der Zubereitung von Speisen beauftragt werden, sind in regelmäßigen Zeitabstän-

den ärztlich zu untersuchen. 2Die Untersuchung ist auf Antrag der Auszubildenden auch bei Beendigung des 

Ausbildungsverhältnisses durchzuführen. 

§ 5 

Schweigepflicht, Nebentätigkeiten  

(1) Auszubildende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die Beschäftigten des Ausbil-

denden. 

(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Auszubildende ihrem Ausbildenden rechtzeitig vorher schriftlich 

anzuzeigen. 2Der Ausbildende kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese 

geeignet ist, die nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen der Auszubildenden oder be-

rechtigte Interessen des Ausbildenden zu beeinträchtigen. 

§ 6 

Personalakten  

(1) 1Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 2Sie können das 

Recht auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich Bevollmächtigten ausüben lassen. 3Ihnen sind auf Verlan-

gen Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten auszuhändigen. 4Die Auszubildenden müssen über Be-

schwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden 

können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden. 5Ihre Äußerung ist zu den Personalakten zu 

nehmen. 

(2) 1Beurteilungen sind den Auszubildenden unverzüglich bekannt zu geben. 2Die Bekanntgabe ist aktenkundig 

zu machen. 

§ 7 

Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit 

(1) Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit  und die tägliche Ausbildungszeit der Aus-

zubildenden, die nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, richten sich nach den Regelungen für die 

Beschäftigten des Ausbildenden. 

(2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungsnachweisen) verlangt, ist den Auszubildenden dazu Gele-

genheit während der Ausbildungszeit zu geben. 

(3) An Tagen, an denen Auszubildende an einem theoretischen betrieblichen Unterricht von mindestens 

2701 tatsächlichen Unterrichtsminuten teilnehmen, dürfen sie nicht zur praktischen Ausbildung herangezo-

                                                 
1
 Das entspricht sechs Schulstunden a 45 Minuten. 
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gen werden.2 

(4) 1Unterrichtszeiten einschließlich der Pausen gelten als Ausbildungszeit. 2Dies gilt auch für die notwendige 

Wegezeit zwischen Unterrichtsort und Ausbildungsstätte, sofern die Ausbildung nach dem Unterricht fortge-

setzt wird. 

(5) Auszubildende dürfen an Sonn- und Wochenfeiertagen und in der Nacht zur Ausbildung nur herangezogen 

werden, wenn dies nach dem Ausbildungszweck erforderlich ist. 

(6) 1Auszubildende dürfen nicht über die nach Absatz 1 geregelte Ausbildungszeit hinaus zu Mehrarbeit heran-

gezogen und nicht mit Akkordarbeit beschäftigt werden. 2§§ 21, 23 Jugendarbeitsschutzgesetz und § 17 Ab-

satz 7 Berufsbildungsgesetz bleiben unberührt. 

§ 8 

Ausbildungsentgelt  

(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende 

a) in der Zeit vom 1. Oktober 2021 bis 30. November 2022 

im ersten Ausbildungsjahr  1.036,82 Euro, 

im zweiten Ausbildungsjahr 1.090,96 Euro, 

im dritten Ausbildungsjahr 1.140,61 Euro, 

im vierten Ausbildungsjahr 1.209,51 Euro, 

b) ab 1. Dezember 2022 

im ersten Ausbildungsjahr  1.086,82 Euro, 

im zweiten Ausbildungsjahr 1.140,96 Euro, 

im dritten Ausbildungsjahr 1.190,61 Euro, 

im vierten Ausbildungsjahr 1.259,51 Euro. 

(2) Das Ausbildungsentgelt wird zu dem Termin gezahlt, zu dem auch die Beschäftigten des Ausbildenden ihr 

Entgelt erhalten. 

(3) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder einer berufsbildenden Schule oder wegen einer Berufs-

ausbildung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbildungszeit verkürzt, gilt für die Höhe des Ausbildungs-

entgelts der Zeitraum, um den die Ausbildungszeit verkürzt wird, als abgeleistete Ausbildungszeit. 

(4) Wird die Ausbildungszeit 

a) gemäß § 18 Absatz 1 Satz 2 verlängert oder 

b) auf Antrag der Auszubildenden nach § 8 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz von der zuständigen Stelle oder 

nach § 27c Absatz 2 der Handwerksordnung von der Handwerkskammer verlängert, wird während des 

Zeitraums der Verlängerung das Ausbildungsentgelt des letzten regelmäßigen Ausbildungsabschnitts 

gezahlt. 

(5) In den Fällen des § 18 Absatz 2 erhalten Auszubildende bis zur Ablegung der Abschlussprüfung das Ausbil-

dungsentgelt des letzten regelmäßigen Ausbildungsabschnitts, bei Bestehen der Prüfung darüber hinaus 

rückwirkend von dem Zeitpunkt an, an dem das Ausbildungsverhältnis geendet hat, den Unterschiedsbetrag 

zwischen dem ihnen gezahlten Ausbildungsentgelt und dem für das vierte Ausbildungsjahr maßgebenden 

Ausbildungsentgelt. 

(6) 1Für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen, für den Bereitschaftsdienst und 

die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge gelten die für die Beschäftigten des Aus-

bildenden geltenden Regelungen sinngemäß. 2Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit im Sinne von § 8 Absatz 1 

Satz 2 Buchstabe b TV-L beträgt je Stunde mindestens 1,28 Euro. 

(7) [nicht belegt] 

(8) [nicht belegt] 

                                                 
2
 § 15 Absatz 1Nr. 2 BBiG sieht BBiG darüber hinaus eine Freistellung einmal in der Woche an einem Berufs-

schultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden von mindestens je 45 Minuten vor, 
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§ 8a 

Familienkomponente 

Für die Geburtsbeihilfe und die Kinderzulage sind die für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Rege-

lungen sinngemäß anzuwenden. 

Kommentar: 

Zu beachten sind die §§ 18, 18a und 38a AVO-DRS 

§ 9 

Urlaub  

(1) 1Auszubildende erhalten Erholungsurlaub in entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten des Aus-

bildenden geltenden Regelungen. 2Während des Erholungsurlaubs wird das Ausbildungsentgelt (§§ 8 Ab-

satz 1, 8a) fortgezahlt. 

(2) Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusammenhängend während der unterrichtsfreien Zeit zu erteilen 

und in Anspruch zu nehmen. 

§ 10 

Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte  

(1) Bei Dienstreisen und Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen Prüfungen 

erhalten Auszubildende eine Entschädigung in entsprechender Anwendung der Reisekostenbestimmungen, 

die für die Beschäftigten des Ausbildenden jeweils gelten. 

(2) 1Bei Reisen zur Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen im Sinne des § 5 Absatz 2 Satz 1 

Nr. 6 Berufsbildungsgesetz außerhalb der politischen Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte werden die 

entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse 

des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; 

Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (zum Beispiel Schülerfahrkarten, Monatsfahrkar-

ten, BahnCard) sind auszunutzen. 2Beträgt die Entfernung zwischen den Ausbildungsstätten hierbei mehr als 

300 km, können im Bahnverkehr Zuschläge beziehungsweise besondere Fahrpreise (zum Beispiel für ICE) 

erstattet werden. 3Für die Erstattung der nachgewiesenen notwendigen Kosten einer Unterkunft am auswär-

tigen Ort gelten, soweit nicht eine unentgeltliche Unterkunft zur Verfügung steht, diejenigen Regelungen 

entsprechend, die für die Beschäftigten des Ausbildenden maßgebend sind. 4Zu den Auslagen des bei not-

wendiger auswärtiger Unterbringung entstehenden Verpflegungsmehraufwands wird für volle Kalendertage 

der Anwesenheit am auswärtigen Ausbildungsort ein Verpflegungszuschuss in Höhe der nach der Sozialver-

sicherungsentgeltverordnung maßgebenden Sachbezugswerte für Frühstück, Mittagessen und Abendessen 

gewährt. 5Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweilige Sachbezugswert einbehalten. 6Bei einer über 

ein Wochenende oder einen Feiertag hinaus andauernden Ausbildungsmaßnahme werden die dadurch ent-

standenen Mehrkosten für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand nach Maßgabe der Sätze 3 bis 5 er-

stattet. 

(3) 1Für den Besuch einer auswärtigen Berufsschule werden die notwendigen Fahrtkosten sowie die Auslagen 

für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand nach Maßgabe des Absatzes 2 erstattet. 2Erstattungen durch 

Dritte sind anzurechnen. 3Sofern der Auszubildende auf seinen Antrag eine andere als die regulär zu besu-

chende Berufsschule besucht, wird der Ausbildende von der Kostenübernahme befreit. 

(4) Bei Abordnungen und Zuweisungen werden die Kosten nach Maßgabe des Absatzes 2 erstattet. 

§ 11 

Familienheimfahrten  

1Für Familienheimfahrten von der Ausbildungsstätte oder vom Ort der auswärtigen Berufsschule, deren Besuch 

vom Ausbildenden veranlasst wurde, zum Wohnort der Eltern und zurück werden den Auszubildenden monat-

lich einmal Fahrtkosten erstattet. 2Erstattungsfähig sind die im Bundesgebiet notwendigen Fahrtkosten bis zur 

Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförde-

rungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge). 3Dem Wohnort der Eltern steht der Wohnort der Erziehungsbe-

rechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten gleich. 4Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen 

(zum Beispiel Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind auszunutzen. 5Beträgt die Entfernung mehr 

als 300 km, können im Bahnverkehr Zuschläge beziehungsweise besondere Fahrpreise (zum Beispiel für ICE) 

erstattet werden. 6Die Sätze 1 bis 5 gelten nicht, wenn aufgrund geringer Entfernung eine tägliche Rückkehr 

möglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte oder der auswärtigen 

Berufsschule weniger als vier Wochen beträgt. 
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§ 12 

Schutzkleidung, Ausbildungsmittel  

(1) Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet ist, wird sie unentgeltlich 

zur Verfügung gestellt und bleibt Eigentum des Ausbildenden. 

(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stellen, die zur 

Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfungen erforderlich sind. 

§ 13 

Entgelt im Krankheitsfall  

(1) 1Sind Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Verschulden verhindert, ihre 

Verpflichtungen aus dem Ausbildungsvertrag zu erfüllen, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis 

zu einer Dauer von sechs Wochen das Ausbildungsentgelt (§§ 8 Absatz 1, 8a) fortgezahlt. 2Bei Wiederho-

lungserkrankungen sowie bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses richtet sich die Dauer der Entgelt-

fortzahlung nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

Protokollerklärung zu § 13 Absatz 1 Satz 1: 

Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeige-

führt wurde. 

(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz. 

(3) 1Hat die/der Auszubildende bei dem Ausbildenden einen Arbeitsunfall erlitten oder sich eine Berufskrank-

heit zugezogen, wird bei der jeweils ersten darauf beruhenden Arbeitsunfähigkeit nach Ablauf des Entgelt-

fortzahlungszeitraums von sechs Wochen ein Krankengeldzuschuss bis zum Ende der 39. Woche seit dem 

Beginn der Arbeitsunfähigkeit gezahlt. 2Der Krankengeldzuschuss wird in Höhe des Unterschiedsbetrages 

zwischen den tatsächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem sich nach Absatz 1 ergebenden 

Nettoausbildungsentgelt gezahlt. 3Voraussetzung für die Zahlung des Krankengeldzuschusses ist, dass der 

zuständige Unfallversicherungsträger den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt. 

§ 14 

Entgeltfortzahlung in anderen Fällen  

(1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt (§§ 8 Absatz 1, 8a) für insgesamt fünf Ausbildungstage fortzu-

zahlen, um sich vor den in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen Abschlussprüfungen ohne Bindung 

an die planmäßige Ausbildung auf die Prüfung vorbereiten zu können; bei der Sechstagewoche besteht die-

ser Anspruch für sechs Ausbildungstage. 

(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt sich um die Zeit, für die Auszubildende zur Vorbereitung 

auf die Abschlussprüfung besonders zusammengefasst werden; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch 

auf zwei Ausbildungstage. 

(3) Im Übrigen gelten für die Arbeitsbefreiung diejenigen Regelungen entsprechend, die für die Beschäftigten 

des Ausbildenden maßgebend sind. 

§ 15 

Vermögenswirksame Leistungen  

(1) 1Auszubildende erhalten eine vermögenswirksame Leistung in Höhe von 13,29 Euro monatlich, wenn sie 

diesen Betrag nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung anlegen. 2Der 

Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem den Aus-

bildenden die erforderlichen Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegangenen Monate des-

selben Kalenderjahres. 3Die vermögenswirksamen Leistungen werden nur für Kalendermonate gewährt, für 

die den Auszubildenden Ausbildungsentgelt, Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. 4Für 

Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, sind die vermögenswirksamen Leistungen Teil des Kranken-

geldzuschusses. 

(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

§ 16 

Jahressonderzahlung  

(1) 1Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jah-

ressonderzahlung. 2Diese beträgt 95 v.H. des Ausbildungsentgelts (§§ 8 Absatz 1, 8a), das den Auszubilden-

den für November zusteht. 

(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem Auszubildende keinen An-

spruch auf Ausbildungsentgelt  (§§ 8 Absatz 1, 8a), Fortzahlung des Entgelts während des Erholungsurlaubs 
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(§ 9) oder im Krankheitsfall (§ 13) haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Aus-

zubildende wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 Mutterschutzgesetz kein 

Ausbildungsentgelt erhalten haben. 3Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate der Inan-

spruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis zum Ende des Kalender-

jahres, in dem das Kind geboren ist. 4Voraussetzung ist, dass am Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf 

Entgelt oder auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bestanden hat. 

(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Ausbildungsentgelt für November ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der 

Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden. 

(4) 1Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem Ausbildenden in ein Arbeits-

verhältnis übernommen werden und am 1. Dezember noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zu-

sammen mit der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahressonderzah-

lung aus dem Ausbildungsverhältnis. 2Ist die Übernahme im Laufe eines Kalendermonats erfolgt, wird die-

ser Kalendermonat bei der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis berücksichtigt. 

§ 17 

Betriebliche Altersversorgung  

1Die Auszubildenden haben Anspruch auf Versicherung unter eigener Beteiligung zum Zwecke einer zusätzli-

chen Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe des Tarifvertrages über die zusätzliche  Altersvor-

sorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – Altersvorsorge –TV – Kommunal – (ATV-K) in seiner je-

weils gültigen Fassung. 2Sofern ein Ausbildender Mitglied bei der kirchlichen Zusatzversorgungskasse des Ver-

bandes der Diözesen Deutschlands (KZVK) ist, gilt das bisherige Recht3 unverändert fort. 

§ 18 

Beendigung des Ausbildungsverhältnisses  

(1) 1Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der Ausbildungszeit; abweichende gesetzliche Regelungen 

bleiben unberührt. 2Im Falle des Nichtbestehens der Abschlussprüfung verlängert sich das Ausbildungsver-

hältnis auf Verlangen der Auszubildenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um 

ein Jahr. 

(2) Können Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Abschlussprüfung erst nach beendeter Ausbildungs-

zeit ablegen, gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 

(3) Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in ein Arbeitsverhältnis, hat er dies den Auszubildenden drei 

Monate vor dem voraussichtlichen Ende der Ausbildungszeit schriftlich mitzuteilen. 

(4) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Ausbildungsverhältnis unbeschadet der gesetzlichen Kündigungsgründe 

nur gekündigt werden 

1. aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, 

2. von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen. 

(5) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis beschäftigt, ohne dass hierüber aus-

drücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet. 

§ 19 

Übernahme von Auszubildenden 

1Auszubildende werden nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung bei dienstlichem bzw. betrieblichem 

Bedarf im unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis für die Dauer von zwölf Monaten in ein Ar-

beitsverhältnis übernommen, sofern nicht im Einzelfall personenbedingte, verhaltensbedingte, betriebsbedingte 

oder gesetzliche oder kirchengesetzliche Gründe entgegenstehen. 2Im Anschluss daran werden diese Beschäftig-

ten bei entsprechender Bewährung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. 3Der dienstliche bzw. 

betriebliche Bedarf muss zum Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung nach Satz 1 vorliegen und setzt zudem 

eine freie und besetzbare Stelle bzw. einen freien und zu besetzenden Arbeitsplatz voraus, die/der eine ausbil-

dungsadäquate Beschäftigung auf Dauer ermöglicht. 4Bei einer Auswahlentscheidung sind die Ergebnisse der 

Abschlussprüfung und die persönliche Eignung zu berücksichtigen. 5Bestehende Mitbestimmungsrechte bleiben 

unberührt. 

Protokollerklärung zu § 19 Satz 1: 

Bei der Prüfung, ob ein kirchengesetzlicher Hinderungsgrund entgegensteht, ist die Grundordnung des Kirchli-

chen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. 

                                                 
3 vgl. Beschluss der Bistums-KODA vom 28.11.2002, Gl-Nr.: 1.4.16.1 
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Protokollerklärungen zu § 19: 

1. 1Für die Prüfung des dienstlichen bzw. betrieblichen Bedarfs, einer freien und besetzbaren Stelle bzw. eines 

freien und zu besetzenden Arbeitsplatzes sowie der ausbildungsadäquaten Beschäftigung ist auf die Ausbil-

dungsdienststelle bzw. den Ausbildungsbetrieb abzustellen. 2Steht in der Ausbildungsdienststelle bzw. dem 

Ausbildungsbetrieb keine Stelle bzw. kein Arbeitsplatz im Sinne des § 19 Satz 3 zur Verfügung, wirkt die 

Ausbildungsdienststelle bzw. der Ausbildungsbetrieb auf eine Übernahme in eine andere Dienststelle bzw. 

einen anderen Betrieb des Arbeitgebers hin. 

2. Besteht kein dienstlicher bzw. betrieblicher Bedarf für eine unbefristete Beschäftigung, ist eine befristete 

Beschäftigung außerhalb von § 19 möglich. 

§ 20 

Abschlussprämie 

(1) 1Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich abgelegter Abschlussprüfung bezie-

hungsweise staatlicher Prüfung erhalten Auszubildende eine Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe 

von 400 Euro. 2Die Abschlussprämie ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 3Sie ist nach Bestehen 

der Abschlussprüfung beziehungsweise der staatlichen Prüfung fällig. 

(2) 1Die Abschlussprämie wird nicht gezahlt, wenn die Ausbildung nach erfolgloser Prüfung aufgrund einer 

Wiederholungsprüfung abgeschlossen wird. 2Im Einzelfall kann der Ausbildende dennoch eine Abschluss-

prämie zahlen. 

§ 21 

Zeugnis  

1Der Ausbildende hat den Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses ein Zeugnis aus-

zustellen. 2Das Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie über die erworbe-

nen Fertigkeiten und Kenntnisse der Auszubildenden enthalten. 3Auf deren Verlangen sind auch Angaben über 

Führung, Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen. 

§ 22 

Ausschlussfrist  

1Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von zwölf 

Monaten nach Fälligkeit von den Auszubildenden oder vom Ausbildenden in Textform geltend gemacht werden. 

2Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistun-

gen aus. 

§ 23 

In-Kraft-Treten, Außerkrafttreten  

(1) 1Diese Ordnung tritt am 01. Januar 2012 in Kraft. 2Sie gilt erstmals für Ausbildungsverhältnisse, die im 

Jahr 2012 beginnen. 

(1a) § 19 tritt mit Ablauf des 30. September 2023 außer Kraft. 

(2) [nicht besetzt] 

(3) [nicht besetzt] 

(4) [nicht besetzt] 

(5) Diese Ordnung zur Regelung der Ausbildungsverhältnisse ersetzt für Ausbildungsverhältnisse, die ab 

1. Januar 2012 beginnen, die in der Anlage aufgeführten Regelungen. 

(6) Für die vor dem 1. Januar 2012 begonnenen Ausbildungsverhältnisse gelten die bisherigen Regelungen fort. 

Entgelterhöhungen und Einmalzahlungen im Bereich des TVA-L BBiG gelten entsprechend.  

Anlage (zu § 23 Absatz 5) 

1. Manteltarifvertrag für Auszubildende vom 6. Dezember 1974, 

2. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 22 für Auszubildende vom 31. Januar 2003, 

3. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende vom 17. Dezember 1970, 

4. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubildende vom 16. März 1977, 

5. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Auszubildende vom 12. Oktober 1973. 
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Anhang zu § 2 Absatz 1: Ausbildungsvertragsformular 

   

  

 

 

AUSBILDUNGSVERTRAG 

gemäß § 2 ORA-DRS-BBiG 

 

 

Zwischen       

(Dienstgeber)  

vertreten durch       

 (nachfolgend: Ausbildender)   

und 

Herrn/Frau       

 

(nachfolgend: Auszubildende/r) 

geboren am       

 

(gesetzlich vertreten durch)       

 

wohnhaft       

 

Konfession       

 

wird nachstehender Berufsausbildungsvertrag nach Maßgabe der Ausbildungsordnung geschlossen. 

§ 1 

(1) Die/Der Auszubildende wird in dem staatlich anerkannten oder als staatlich anerkannt geltenden Ausbil-

dungsberuf einer/eines  

      

ausgebildet. 

(2) Die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung, sowie Art, sachliche und zeitliche Gliederung der 

Ausbildung ergeben sich aus dem anliegenden Ausbildungsplan. 

(3) Die/Der Auszubildende wird während der Ausbildungszeit, die nach der Ausbildungsordnung vorgeschrie-

ben ist, beschäftigt Das Ausbildungsverhältnis beginnt am       und endet voraussichtlich am       

(4) Der Auszubildende ist verpflichtet, einen Ausbildungsnachweis nach § 13 Satz 2 Nr. 7 des Berufsbildungs-

gesetzes in  

 schriftlicher  

 elektronischer  

Form zu führen. 

                                                                                                         

Platzhalter für das „Logo“ der anstellenden Einrichtung 
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§ 2 

Die ersten drei Monate der Ausbildung sind Probezeit. 

§ 3 

Das Ausbildungsverhältnis bestimmt sich nach  

a) der Ordnung zur Regelung der Ausbildungsverhältnisse der Diözese Rottenburg-Stuttgart (ORA-DRS-

BBiG) in der jeweils geltenden Fassung,  

b) den aufgrund der Zentral-KODA-Ordnung erlassenen Rechtsvorschriften,  

c) den Dienstvereinbarungen mit der Mitarbeitervertretung in ihren jeweils geltenden Fassungen, 

d) dem Berufsbildungsgesetz in seiner jeweiligen Fassung, solange die/der Ausbildende hieran gesetzlich ge-

bunden ist. 

§ 4 

(1) Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes mit den sich daraus ergebenden besonderen Rechten und Pflich-

ten ist Bestandteil des Ausbildungsvertrags. 

(2) Der allgemeine Berufsausbildungsvertrag ist Bestandteil dieses Vertrags. 

§ 5a 

Der Ausbildende zahlt der/dem Auszubildenden eine Vergütung gemäß § 8 ORA-DRS-BBiG; sie beträgt z. Zt. 

monatlich  

€       brutto im ersten Ausbildungsjahr,  

€       brutto im zweiten Ausbildungsjahr,  

€       brutto im dritten Ausbildungsjahr,  

€       brutto im vierten Ausbildungsjahr.  

§ 5b 

(1) Die regelmäßige tägliche/wöchentliche Ausbildungszeit beträgt gemäß § 7 ORA-DRS-BBiG derzeit       

 Stunden. 

(2) Der Ausbildende gewährt der/dem Auszubildenden Urlaub gemäß § 9 ORA-DRS-BBiG. Es besteht ein 

Urlaubsanspruch  

auf       Werktage oder       Arbeitstage im Jahr       

auf       Werktage oder       Arbeitstage im Jahr       

auf       Werktage oder       Arbeitstage im Jahr       

auf       Werktage oder       Arbeitstage im Jahr       

§ 5c 

(1) Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und 

ohne Angabe von Gründen gekündigt werden.  

(2) Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur gekündigt werden  

a) aus einem wichtigen Grund
 

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist  

b) von der/dem Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen. 

§ 6 

(1) Zu diesem Ausbildungsvertrag wird folgende Nebenabrede vereinbart: 

      

     . 

(2) Die Nebenabrede kann unabhängig von diesem Ausbildungsvertrag mit einer Frist 

 von 2 Wochen zum Monatsschluss 

 von       zum       
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gesondert schriftlich gekündigt werden. 

(3) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 

§ 7 

Sonstige Vereinbarungen: 

      

      

      

      

§ 8 

(1) 1Ansprüche aus dem Berufsausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist 

von 12 Monaten nach Fälligkeit von der/dem Auszubildenden oder vom Dienstgeber in Textform geltend 

gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für 

später fällige Leistungen aus. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan. 

 

 

 

 

……………………………..…………                   ………………………………………… 

Ort, Datum     Stempel und Unterschrift Ausbildender 

 

 

 

 

……………………………..…………                   ………………………………………… 

Ort, Datum     Unterschrift Auszubildende/Auszubildender 

 

 

 

 

……………………………..…………                   ………………………………………… 

Ort, Datum     bei Minderjährigen Unterschrift der/des  

       gesetzlichen Vertreterin/Vertreters  

Anlagen des Ausbildungsvertrags: 

 Grundordnung des kirchlichen Dienstes  

 Dienstordnung 

 Aufgabenbeschreibung  

 Ausbildungsplan 
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 Derzeit bestehende Dienstvereinbarungen      4 

       

 

Hinweis bzw. Merkblätter betreffend 

 Verpflichtung kirchlicher Datenschutz 

 Belehrung und Info AGG 

wurden Herrn/Frau       am       anlässlich der Vereinbarung dieses Ausbildungsvertrags überge-

ben/ausgehändigt.  

 

 

 

……………………………..…………                   ………………………………………… 

Ort, Datum     Unterschrift Auszubildende/Auszubildender 

 

 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 

                                                 
4 Hier sind die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehenden Dienstvereinbarungen aufzulisten und dem 

Mitarbeiter bei Vertragsschluss in geeigneter Form (z. B. elektronisch oder bei Bedarf in Papierform) zur Verfü-

gung zu stellen. 

 


